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spezielle Blattabweiser anzubringen, die aus PVC-

Material gefertigt werden können. Sie sind an einer
Metallschiene zu befestigen, die in ihrer seitlichen
Ausdehnung dem Reihenabstand angepasst werden
kann. Die Neigung zur Bodenoberfläche muss durch
eine gekrümmte Langlochverstellung verändert werden

können. Auch muss eine Höheneinstellung
gewährleistet sein.

Die Fixierung der Düsenträger erfolgt so, dass die

Spritzstrahlen am hinteren Ende der Abweiser unter
die noch angehobenen Blätter hindurch in die Reihe

hineingelangen können, aber eine Benetzung von
Blatteilen ausgeschlossen ist.

Unterblatt-Bandspritzung:

Hierbei können bis zu 66% der chemischen Mittel

eingespart werden. Im Prinzip werden die gleichen
Geräteteile wie bei der Flächenspritzung eingesetzt,

Abschirmung und Anhebung der Rübenblätter sind

also ebenfalls gleich.
Es müssen lediglich jeweils 2 Düsenträger mit Spe-
zialdüsen (OC-Düsen) angebracht werden, die von
der Mitte weg in die Pübenreihe hinein spritzen und

den Raum zwischen den Reihen unbehandelt lassen.

Spritzschatten werden ausgeschlossen, da jede
Rübenreihe von beiden Seiten behandelt wird.

D. Hocke (agrar-press)

hoffentlich nicht unterversichert,Wenn's brennt -
kann man da dem Landwirt nur wünschen, bei dem

Scheune oder Stall in Brand gerät. Leider sind viele
Gebäude unterversichert, da die Versicherungsprämie

oftmals nicht den steigenden Baukosten

angepasst wurden. Und die muss man ja in Rechnung

stellen, wenn man nach dem Brand neu bauen

will. Deshalb sollten Wohn- und Wirtschaftsgebäude
im Rahmen der gleitenden Neuwertversicherung
versichert werden; hierbei wird die Prämie laufend den

steigenden Baukosten angepasst. Innerhalb dieser

gleitenden Neuwertversicherung kann man als Landwirt

die Gebäude zum Zeitwert und zum Neuwert
versichern. Hierüber sollte man sich eingehend
informieren. Auch eine Nutzungsänderung des Ge-
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bäudes muss der Versicherung rechtzeitig mitgeteilt
werden, da man andernfalls damit rechnen muss,
dass nach einem Brandschaden die Versicherung
nicht für den Schadenersatz aufkommt. — In jedem
Fall sollte man regelmässig, etwa alle 2 Jahre, die

Feuerversicherungssumme dahingehend überprüfen,
ob sie den möglichen Schaden volll abdeckt.

(Foto: agrar-press)
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